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Aufrechnung mit Insolvenzforderungen des Unternehmers gegen 
den Ausgleichsanspruch unwirksam

Kündigt der Unternehmer den Vertragshändlervertrag, weil der Vertragshändler 
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen beantragt hat, ist die 
nach der Eröffnung erklärte Aufrechnung mit Insolvenzforderungen gegen den Aus-
gleichsanspruch bei Vorliegen der Anfechtungsvoraussetzungen insolvenzrechtlich 
unwirksam. Die Kündigung hat eine Benachteiligung der Insolvenzgläubiger zur Fol-
ge, weil sie zu der Möglichkeit der Aufrechnung führt, welche den Ausgleichsan-
spruch der Gesamtheit der Gläubiger entzieht.

BGH, Urteil vom 7.05.2013 – Aktenzeichen IX ZR 191/12

Kläger in diesem Verfahren war der Insolvenzverwalter einer Vertragshändlerin über de-
ren Vermögen am 1. Dezember 2007 das Insolvenzverfahren eröffnet wurde (Schuldne-
rin). Die Schuldnerin war Vertragshändlerin der Beklagten. Nachdem die Vertragshändle-
rin am 4. Oktober 2007 die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen bean-
tragt hatte, kündigte die Beklagte am 12. Oktober 2007 den Vertragshändlervertrag. Am 
2. Oktober 2008 machte der Kläger den Anspruch auf angemessenen Ausgleich analog § 
89b HGB geltend. Grund und Höhe dieses Anspruchs stehen außer Streit. Die Beklagte 
erklärte die Aufrechnung mit vor der Eröffnung entstandenen, ebenfalls nach Grund und 
Höhe unstreitigen Gegenansprüchen aus dem Vertragsverhältnis; den Restbetrag zahlte 
sie an den Kläger.

Der Kläger hielt die Aufrechnung für insolvenzrechtlich unwirksam. Er hat Zahlung der 
verrechneten Restforderung zur Insolvenzmasse verlangt. 

Das Berufungsgericht hatte ausgeführt, dass die Aufrechnung nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. 
§ 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 InsO insolvenzrechtlich unwirksam sei, weil der Beklagten der 
Insolvenzantrag im Zeitpunkt der Kündigung des Vertragshändlervertrages bekannt ge-
wesen sei. Gegenstand der Anfechtung sei die Herstellung der Aufrechnungslage. Die 
Gläubigerbenachteiligung folge daraus, dass der Ausgleichsanspruch nicht mehr für die 
Gesamtheit der Gläubiger zur Verfügung stehe. Dass der Ausgleichsanspruch ohne die 
Kündigung nicht entstanden wäre, sei nicht von Belang; eine Vorteilsausgleichung finde 
grundsätzlich nicht statt. Rechtsfolge der Anfechtbarkeit sei die Unwirksamkeit der Auf-
rechnung und damit der Fortbestand des andernfalls durch die Aufrechnung erloschenen 
Ausgleichsanspruchs.

Der Bundesgerichtshof bestätigte mit dieser Entscheidung diese Ausführungen. Nach 
Grund und Höhe stehe der Anspruch des Klägers auf Zahlung eines Ausgleichs analog § 
89b HGB außer Streit. Die von der Beklagten erklärten Aufrechnungen seien gemäß § 96 
Abs. 1 Nr. 3 InsO insolvenzrechtlich unwirksam.
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Die Beklagte habe die Aufrechnungslage durch die fristlose Kündigung des Vertragshänd-
lervertrages am 12. Oktober 2007 herbeigeführt. Sie wusste dabei von dem am 4. Oktober 
2007 gestellten Insolvenzantrag. Die Kündigung stellte eine Rechtshandlung im Sinne von 
§ 129 Abs. 1 InsO dar. Unter einer Rechtshandlung im Sinne der §§ 129 ff InsO ist jedes 
von einem Willen getragene Handeln zu verstehen, das eine rechtliche Wirkung auslöst 
und das Vermögen des Schuldners zum Nachteil der Insolvenzgläubiger verändern kann. 
Darauf, ob die rechtliche Wirkung auf dem Willen des Handelnden beruht oder - wie hier 
- kraft Gesetzes eintrete, komme es entgegen der Ansicht der Revision nicht an. Die Kün-
digung hätte eine Benachteiligung der Insolvenzgläubiger zur Folge gehabt, weil sie zu der 
Möglichkeit der Aufrechnung führte, welche den Ausgleichsanspruch der Gesamtheit der 
Gläubiger entzogen habe.

Entgegen der Ansicht der Revision sei eine Gläubigerbenachteiligung nicht deshalb aus-
geschlossen, weil der Ausgleichsanspruch, gegen den die Beklagte aufgerechnet habe, 
erst durch die angefochtene Rechtshandlung - die Kündigung - entstanden und fällig ge-
worden sei. Dass die Rechtshandlung, welche die Aufrechnungslage herbeigeführt habe, 
der Masse auch Vorteile verschafft habe, stehe einer Gläubigerbenachteiligung nicht ent-
gegen. Eine Saldierung der Vor- und Nachteile finde im Insolvenzverfahren grundsätzlich 
nicht statt; eine Vorteilsausgleichung nach schadensersatzrechtlichen Grundsätzen sei im 
Insolvenzanfechtungsrecht grundsätzlich nicht zulässig. Vielmehr sei der Eintritt der Gläu-
bigerbenachteiligung isoliert in Bezug auf die konkret bewirkte Minderung des Aktivver-
mögens oder der Vermehrung der Passiva des Schuldners zu beurteilen.

Die insolvenzrechtliche Unwirksamkeit ergreift nur die gläubigerbenachteiligende Wir-
kung der Herstellung der Aufrechnungslage, nicht jedoch das Grundgeschäft (hier: die 
Kündigung). Nach § 143 Abs. 1 InsO ist (nur) dasjenige zur Insolvenzmasse zurückzuge-
währen, was durch die anfechtbare Handlung aus dem Vermögen des Schuldners veräu-
ßert, weggegeben oder aufgegeben worden ist, also der eingetretene Erfolg als solcher. 
Besteht die objektive Gläubigerbenachteiligung nur in einer einzelnen, abtrennbaren 
Wirkung einer einheitlichen Rechtshandlung, darf deren Rückgewähr nicht mit der Be-
gründung ausgeschlossen werden, dass die Handlung auch sonstige, für sich nicht an-
fechtbare Folgen ausgelöst habe. Einen Rechtsgrundsatz, dass mehrere Wirkungen einer 
Rechtshandlung nur ganz oder gar nicht anfechtbar seien, gibt es im Insolvenzrecht nicht 
(BGH, Urteil vom 5. April 2001 - IX ZR 216/98, BGHZ 147, 233, 236; vom 9. Juli 2009, aaO Rn. 
32; vom 11. März 2010 - IX ZR 104/09, NZI 2010, 414 Rn. 10).

Vergeblich wende die Revision schließlich ein, dass der Ausgleichsanspruch gemäß oder 
entsprechend § 89b HGB schon bei Abschluss des Händlervertrages in seinem Kern ange-
legt sei, so dass gemäß §§ 94, 95 InsO mit Insolvenzforderungen gegen ihn aufgerechnet 
werden könne, ohne dass § 96 Abs. 1 Nr. 3 InsO eingreife.
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Die Beratung im Vertriebsrecht insbesondere auch die Vertragsprüfung ist eine der wesentli-
chen Leistungen der CDH Organisation für Mitglieder. Nähere Informationen unter: 
www.cdh.de/leistungen/beratung 
Das Urteil ist für eine Veröffentlichung in der Rechtsprechungssammlung HVR-Online vorgese-
hen, die unter www.cdh-wdgmbh.de bestellt werden kann.
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Im entschiedenen Fall gehe es um einen vor der Eröffnung entstandenen und fällig ge-
wordenen Ausgleichsanspruch. Bei ihm sei die sonst nach § 94 InsO mögliche Aufrech-
nung nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 InsO unwirksam.

Der behauptete Wertungswiderspruch zu § 95 InsO bestehe nicht, weil die Beklagte auch 
dann nicht mit ihren Insolvenzforderungen gegen den Ausgleichsanspruch habe auf-
rechnen können, wenn sie den Vertragshändlervertrag erst nach der Eröffnung des In-
solvenzverfahrens gekündigt hätte. Die Vorschrift des § 95 Abs. 1 InsO, nach welcher ein 
Insolvenzgläubiger auch mit einer im Zeitpunkt der Eröffnung aufschiebend bedingten 
oder noch nicht fälligen Forderung aufrechnen kann, sobald die Aufrechnungsvoraus-
setzungen eingetreten sind, erfasse zwar auch Fälle, in denen eine gesetzliche Voraus-
setzung für das Entstehen der Forderung fehle. Voraussetzung sei dann aber, dass die 
Forderung in ihrem rechtlichen Kern aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder vertrag-
licher Vereinbarungen bereits gesichert sei und fällig werde, ohne dass es einer weiteren 
Rechtshandlung bedürfe. Diese Voraussetzungen seien in der Insolvenz des Handelsver-
treters oder Vertragshändlers nicht erfüllt. Gemäß § 108 Abs. 1 Satz 1 InsO bestehe der 
Handelsvertreter- oder Vertragshändlervertrag mit Wirkung für die Insolvenzmasse fort. 
Auch nach der Eröffnung hätte der Vertrag folglich gekündigt werden müssen, damit der 
Ausgleichsanspruch entstehe und fällig werde. Die Voraussetzungen des § 95 InsO wären 
auch in dieser Fallgestaltung nicht erfüllt gewesen.

Soweit der Bundesgerichtshof im Beschluss vom 25. September 2008 (IX ZR 223/05 nicht 
veröffentlicht!) die Kündigung eines Vertragshändlervertrages nicht für insolvenzrechtlich 
anfechtbar gehalten habe, gaben die Richter diese Ansicht mit dieser Entscheidung aus-
drücklich auf.


